
GEMEINDE BAD ZWISCHENAHN

B e s c h l u s s v o r l a g e

Vorlage Nr.: BV/2011/073

Fachbereich/Amt: I - Hauptamt Datum: 01.06.2011
Bearbeiter-in/Tel.: Frau Schüll / 04403/604-104

Beratungsfolge Termin Behandlung
Rat der Gemeinde 21.06.2011 öffentlich

Feststellung des Sitzverlustes des Ratsmitgliedes Florian Falk wegen
Wohnortwechsel

Ratsmitglied Florian Falk hat berufsbedingt seinen Hauptwohnsitz nach außerhalb der Ge-
meinde Bad Zwischenahn verlegt.

Diese Verlegung des Wohnsitzes hat nach § 37 Abs. 1 Nr. 2 NGO den Verlust der Wähl-
barkeit für den Rat der Gemeinde zur Folge und damit die Beendigung der Mitgliedschaft
im Rat der Gemeinde Bad Zwischenahn.

Der Rat der Gemeinde stellt nach § 37 Abs. 2 NGO den Sitzverlust durch Beschluss fest.
Herr Falk hat zuvor formal die Möglichkeit der Stellungnahme.

Nach der Feststellung des Sitzverlustes wird Herr Falk aus dem Rat der Gemeinde verab-
schiedet.


